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1. Allgemeines 

Alle Lieferungen und Leistungen für in Österreich installierte Computersysteme der Syrovatka Andreas IT‐

Dienstleistungen,  im  Nachfolgenden  auch  als  Auftragnehmer  bezeichnet,  erfolgen  ausschließlich  auf 

Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der zum Zeitpunkt der Bestel‐

lung geltenden Fassung. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechts‐

geschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. 

 

2. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang 

2.1. Der Vertragsgegenstand und Leistungsumfang umfasst jeweils einen oder mehrere der folgenden Punkte: 

‐ Planung und Umsetzung von Netzwerken 

‐ Wartung von Netzwerken (werden entweder im Voraus oder gesondert verrechnet) 

‐ Ausarbeiten von Sicherheitslösungen 

‐ Beratung und Installation von Internetanbindungen 

‐ Bedarfsanalyse von Hardware und Software 

‐ Lieferung von Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien 

2.2. Die  Durchführung  der  vertragsgegenständlichen  Leistungen  durch  den  Auftragnehmer  erfolgt,  soweit 

nichts anderes vereinbart wurde, nach seiner Wahl am Standort des Computersystems oder  in den Ge‐

schäftsräumen des Auftragnehmers innerhalb der normalen Arbeitszeit des Auftragnehmers. 

2.3. Erfolgt ausnahmsweise und auf Wunsch des Auftraggebers eine Leistungserbringung außerhalb der nor‐

malen Arbeitszeit, werden die Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Die Auswahl des die vertrags‐

gegenständlichen Leistungen erbringenden Mitarbeiters obliegt dem Auftragnehmer, der berechtigt  ist, 

hierfür auch Dritte heranzuziehen. 

 

3. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen 

Falls nicht explizit  in mit dem Kunden anders vereinbart,  sind  folgende  Leistungen mit diesem Vertrag 

nicht gedeckt. Werden derartige Leistungen dennoch vom Auftraggeber  in Anspruch genommen,  ist der 

Auftragnehmer berechtigt, diese zu den jeweils gültigen Kostenätzen in Rechnung zu stellen. 

3.1. Die Kosten für Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit für die mit der Ausführung der Dienstleistung beauftragten 

Personen des Auftragnehmers. 

3.2. Im Falle unberechtigter Inanspruchnahme von Leistungen ist der Auftragnehmer berechtigt, die angefal‐

lenen Kosten dem Auftraggeber mit den jeweils gültigen Kostensätzen in Rechnung zu stellen. 

3.3. Leistungen,  die  durch  Betriebssystem‐,  Hardwareänderungen  und/oder  durch  Änderungen  von  nicht 

vertragsgegenständlichen wechselseitig  programmabhängigen  Softwareprogrammen  und  Schnittstellen 

bedingt sind. 

3.4. Individuelle Programmanpassungen. 

3.5. Der Auftragnehmer wird von allen Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag frei, wenn Änderungen 

in den der vertragsgegenständlichen Software bzw. Hardware ohne vorhergehende Zustimmung des Auf‐

tragnehmers  von Mitarbeitern  des  Auftraggebers  oder  Dritten  durchgeführt,  oder  die  Software  bzw. 

Hardware nicht widmungsgemäß verwendet werden. 

3.6. Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten verursachten Fehlern. 

3.7. Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen oder 

Unterlassungen bei der Bedienung durch den Auftraggeber oder Anwender entstehen. 

3.8. Datenkonvertierungen, Wiederherstellung von Datenbeständen und Schnittstellenanpassungen. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1. Alle Preise verstehen sich  in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur  für den vorliegenden Auftrag. Die 

genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. ‐stelle des Auftragnehmers. 

4.2. Wesentliche Änderungen der Verhältnisse, insbesondere der Löhne, Frachten, Versicherungskosten, Zölle 

und sonstigen Abgaben, berechtigen den Auftragnehmer, die am Tage der Lieferung jeweils gültigen Prei‐

se zu berechnen. 



3 
 

4.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers mög‐

lich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat der Auftragnehmer das Recht, neben 

den bisher erbrachten Leistungen und angelaufenen Kosten eine Stornopauschale in der Höhe von 30 % 

des noch nicht abgerechneten Auftragswertes zu verrechnen. 

4.4. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind 14 Tage nach Fakturendatum ohne Abzug und spesen‐

frei fällig. 

4.5. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung 

der  Lieferung  bzw.  Vertragserfüllung  durch  den  Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung  der  vereinbarten 

Zahlungen berechtigt den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzu‐

treten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei 

Zahlungsverzug werden Verzugszinsen  im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier 

Raten bei  Teilzahlungen  ist der Auftragnehmer berechtigt,  Terminverlust  in Kraft  treten  zu  lassen und 

übergebene Akzepte fällig zu stellen. 

4.6. Der Auftraggeber  ist nicht berechtigt,  Zahlungen wegen nicht  vollständiger Gesamtlieferung, Garantie‐ 

oder Gewährleistungsansprüche oder Bemängelungen zurückzuhalten. 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (einschließlich Zinsen und allfälliger Rechtsver‐

folgungskosten) uneingeschränktes Eigentum der Syrovatka Andreas  IT‐Dienstleistungen. Der Auftragge‐

ber hat für diese Zeit für die ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten 

zu sorgen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung sind unwirksam.  

5.2. Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so  ist die 

Syrovatka Andreas  IT‐Dienstleistungen  jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers 

zurückzuholen und ist der Auftraggeber zur Herausgabe verpflichtet.  

5.3. Sollte die Ware  vom Auftraggeber  vor Bezahlung des  gesamten Kaufpreises  an Dritte weiterveräußert 

werden, so gilt der von diesem zu entrichtende Kaufpreis als im Zeitpunkt des Verkaufes an die Syrovatka 

Andreas IT‐Dienstleistungen abgetreten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den solcher Art erzielten Erlös 

gesondert zu verwahren und unverzüglich an die Syrovatka Andreas IT‐Dienstleistungen abzuführen.  

Sollte die Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber, die Syro‐

vatka Andreas  IT‐Dienstleistungen  innerhalb von drei Tagen zu verständigen und der Syrovatka Andreas 

IT‐Dienstleistungen sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen zu er‐

teilen.  

Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt von der Sy‐

rovatka Andreas  IT‐Dienstleistungen  stehende Ware  zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, darauf 

hinzuweisen, dass diese Ware im Eigentum der Syrovatka Andreas IT‐Dienstleistungen steht.  

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch Syrovatka Andreas  IT‐Dienstleistungen  stellt kei‐

nen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar. 

 

6. Haftung und Gewährleistung 

6.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wer‐

den, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

6.2. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von 

Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer  ist  in  jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, 

ausgeschlossen. 
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6.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate. Mängelrügen sind jedoch nur gültig, wenn sie reproduzierba‐

re Mängel betreffen und wenn  sie  innerhalb  von 4 Wochen nach  Lieferung der  vereinbarten  Leistung 

schriftlich dokumentiert erfolgen.  Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung  jedenfalls Vorrang vor 

Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel  in angemessener 

Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 

erforderlichen Maßnahmen  ermöglicht. Die  Beweislastumkehr,  also  die  Verpflichtung  des  Auftragneh‐

mers zum Beweis seiner Unschuld am Mangel, ist ausgeschlossen. 

6.4. Kosten  für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler‐ und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu 

vertreten  sind  sowie  sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden  vom Auftragnehmer 

gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn Programmänderun‐

gen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen 

worden sind. 

6.5. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsach‐

gemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung 

ungeeigneter  Organisationsmittel  und  Datenträger,  soweit  solche  vorgeschrieben  sind,  anormale  Be‐

triebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations‐ und Lagerbedingungen) sowie auf 

Transportschäden zurückzuführen sind. 

 

7. Datenschutz, Geheimhaltung 

Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §15 des Datenschutzgeset‐

zes einzuhalten. 

 

8. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hier‐

durch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt.  

Die Vertragspartner werden  partnerschaftlich  zusammenwirken,  um  eine  Regelung  zu  finden,  die  den 

unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommt. 

 

9. Schlussbestimmungen 

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden gesetzli‐

chen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag  im Aus‐

land    durchgeführt wird.  Für  eventuelle  Streitigkeiten  gilt  ausschließlich  die  örtliche  Zuständigkeit des 

sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart.  

Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Best‐

immungen nur  insoweit,  als das Konsumentenschutzgesetz nicht  zwingend  andere Bestimmungen  vor‐

sieht. Die Nichteinhaltung wesentlicher Vertragsbestandteile berechtigt die Vertragspartner zur vorzeiti‐

gen fristlosen Auflösung des Vertrages. 

 

Bestätigung der AGB der Syrovatka Andreas IT Dienstleistungen: 

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Allgemeinen Geschäfts‐ und Lieferbedingungen der 

Syrovatka Andreas IT‐Dienstleistungen gelesen sowie zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren. 

 

 

Rechtsverb. Unterschrift/Firmenstempel,  

Datum, Ort: 

 

 

 

 ________________________________________________ 


